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Bildung – Vielfältige Fach-
reise mit dem 3. Lehrjahr 
nach Italien (Teil 2)

So gut besucht wie heuer 
war die GV schon lang 
nicht mehr

Schwefelversorgung in 
biologischen Kleegras-
beständen im Auge behalten

Nachwirkung von  
Dünger

Der Grossteil der Rüben 
kamen vor Ostern  
in den Boden

Wie wir Ihr
Unternehmen
durchblicken!
RECHTS- & UNTERNEHMENS  BERATUNG

+ Gründungen, Umwandlungen,
 Liquidationen

+ Nachfolgelösungen, Aktionärbindungs-
verträge, Beteiligungsvereinbarungen

+ Unternehmensbewertungen
+ Finanz- und betriebswirtschaftliche

Beratung

Wir beraten Ihr Unternehmen mit
 Weitsicht und rechtlichem Durchblick.

AGRO-Treuhand Region Zürich AG, Lagerstrasse 14, 
8600 Dübendorf, 052 355 01 10, www.atzuerich.ch
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Ihre Versicherungsberatungsstelle:

Zürcher Bauernverband 
Lagerstrasse 14 
8600 Dübendorf
Tel. 044 217 77 55 
www.zbv.ch

Für die Bauernfamilien!

Mit uns federn Sie hohe 

Zahnarztkosten ab:

AGRI-dental!

H
ei

de
lb

ee
re

 |
 ©

 A
gr

is
an

o

DELEGIERTENVERSAMMLUNG ZBV VOM 6. APRIL 2016 IN OBERGLATT

Gut besuchte Delegiertenversammlung des ZBV
An der von über 240 Delegierten 
und Gästen besuchten Delegier
tenversammlung des Zürcher Bau
ernverbandes in Oberglatt wur
den sämtliche Verbandsgeschäfte 
genehmigt. Zugleich wurde um
fassend über die das kommende 
Jubiläumsjahr 2017 informiert.

RoMü. Für die Eröffnung der diesjähri
gen Delegiertenversammlung des Zür
cher Bauernverbandes in Oberglatt 
wählte Verbandspräsident Hans Frei 
klare Worte. «Die Schweizerische Agrar
politik verliert den Bezug zur Realität. 
Die AP 2014–17 ist auf Sand gebaut», 
hielt Frei vor den über 200 Delegierten 
und zahlreichen Gästen im Grundsatz 
fest. Bezugnehmend auf den Werde
gang und das Schaffen vom ersten 

Bauernsekretär Ernst Laur, welcher als 
grosser Kämpfer für den Bauernstand 
in die Geschichte eingegangen ist, 
fehlt es heute an solchen Persönlich
keiten. «Wir stehen heute am Anfang 
des 21. Jahrhunderts. Die Bevölkerungs
zahl hat sich seither vervielfacht. Die 
Landwirtschaft bewirtschaftet immer 
noch die gleichen Böden, um daraus 
die wachsende Bevölkerung zu ernäh
ren», so Frei. Besorgt zeigte er sich da
rüber, dass in die Biodiversitätsförder
flächen mehr Steuergelder fliessen, 
welche ungebremst weiterwachsen. 
Scharfe Kritik übte er auch am Zür
cher Regierungsrat für seine Stellung
nahme zum Zahlungsrahmen 2018–21, 
in der er sich mit der Kürzung ein
verstanden erklärt. Frei sprach auch 
von vielen selbsternannten Agrarex

perten, welche nicht nach ökonomi
schen Kriterien, sondern auf der Ge
fühlsebene operieren. Abschliessend 
forderte eine Stärkung sämtlicher 
Nahtstellen einer produzierenden Land
wirtschaft. Dabei sieht er auch die ETH 
in der Pflicht. 

Unbestrittene Sachgeschäfte
Die eigentlichen Sachgeschäfte waren 
unbestritten. Bauernsekretär Ferdi Ho
del präsentierte die Verbandsrechnung. 
Sie schloss bei einem Aufwand von 
4,531 Mio. Franken mit einem Ertrags
überschuss von 43 000 Franken ab. 
«Bezüglich der Mitgliederbeiträge dür
fen wir eine sehr gute Zahlungsmoral 
verzeichnen, indem 93,3 Prozent des 
möglichen Potenzials ausgeschöpft 
wor den sind», zeigte sich Hodel er
freut. Unverändert bleiben aufgrund 
der gu ten Finanzlage auch die Jahres
beiträge für 2016. Talbetriebe zahlen 
13 und die Bauern in der Bergzone I  
9 Franken je Hektare. 

Ehrungen
Aus der Kommission Kommunikation & 
Marketing wurden Karin Keller und 
aus jener für Bildung & Soziales Danie
la Stübi verabschiedet. Ebenfalls haben 
Balz Kronauer und Hanspeter Haug 

ihren Rücktritt aus zwei Fachkommis
sionen erklärt. Besonders erfreut zeig
te sich die Verbandsspitze über den Be
rufsnachwuchs. So konnten 12 erfolg
reiche Absolventen der Meisterprüfung 
und zwei Agrotechniker geehrte wer
den. Abschliessend wurde dem schei
denden Teamleiter des Beratungsdiens
tes ZBV, René Bünter, für seine Ver
dienste gedankt.  

Erfolgreiche Lancierung von 
«Heimisch»
Die Öffentlichkeitsarbeit wird im ZBV 
grossgeschrieben. Wurden 2010 noch 
bescheidene 34 000 Franken dafür ein
gesetzt, so sind es in diesem Jahr 
170 000 Franken. «Rückblickend war 
die unter dem Titel Heimisch lancierte 
RoadShow mit dem Schwerpunktthe
ma Milch ein grosser Erfolg. Wir konn
ten damit rund 30 000 bis 40 000 Kon
sumenten erreichen. Zudem haben 
1500 von ihnen Wünsche an die heimi
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Strafrechtliche Stolperfalle Facebook und Co.
Bauer X. betreibt eine Schweinemast, wel-
che von einem bekannten Tierschutzverein 
im Internet und in den sozialen Medien 
(Homepage- und Facebook-Seite des Ver-
eins) als «erlaubte Tierquälerei» bezeichnet 
wird (Anm.: erlaubt deshalb, da die Hal-
tungsbedingungen gesetzeskonform sind und 
auch vonseiten des Veterinäramts zu keiner-
lei Beanstandung führten). Zur Illustration der 
vermeintlichen Tierquälerei verschaffte sich 
der Verein in einer Nacht-und-Nebelaktion 
Eintritt in den Stall und erstellte Fotos vom 
 Innern. Diese sind fortan unter namentlicher 
Nennung von Bauer X. auf der Vereins-Home- 
und Facebook-Seite publiziert. Auf der Face-
book-Seite des Vereins wurde die Thematik 
von den Sympathisanten teils äusserst ten-
denziös und emotionsgeladen diskutiert. So 

werden der Stall als «HORROR-DRECKS-
STALL» und Bauer X. u.A. als «ekelhafte 
Brut» bezeichnet, implizite Vergleiche mit 
den Konzentrationslagern der Nazis gezogen 
oder gar die Meinung vertreten, man solle 
den «ganzen Scheisshof» «abfackeln» und 
«die armen Schweine mit dem Drecksbauern 
füttern». In der Folge brachte sich Frau Y. in 
die Diskussion mit ein und verteidigt Bauer X. 
gegen die vorgebrachten Anschuldigungen. 
Sie habe sich ein eigenes Bild vom Stall ma-
chen können, weshalb sie der Ansicht sei, 
die vom Verein veröffentlichten Fotos ent-
sprächen nicht den Tatsachen. 

Und hier beginnen für Frau Y. die rechtli-
chen Probleme. Was Frau Y. nicht wusste: 
der genannte Verein toleriert auf seiner Face-
book-Seite zwar die oben zitierten, wohl 

strafrechtlich relevanten Kommentare seiner 
Sympathisanten (dies, indem entsprechende 
Beiträge auf der Facebook-Seite des Vereins 
von demselben nicht gelöscht oder gar mit 
einem Augenzwinkern kommentiert werden), 
nicht hingegen Behauptungen, welche Kritik 
an der Vorgehensweise des Vereins äus-
sern.

Die sozialen Medien wie Facebook, Twit-
ter etc. stellen keinen rechtsfreien Raum dar 
und der durch die Menschenrechtskonven-
tion garantierten Meinungsäusserungsfrei-
heit sind rechtliche Leitplanken gesetzt. Ins-
besondere bei hitzig geführten Diskussionen, 
sei es im Forum des genannten Tierschutz-
vereins oder auch im Rahmen von politi-
schen Themen (z.B. jüngst in Zusammen-
hang mit der Durchsetzungsinitiative) be-

wegt man sich mit unbedachten Kommenta-
ren schnell im strafrechtlich relevanten 
Bereich. Neben den etwas schwereren Delik-
ten wie die Rassendiskriminierung (261bis 

StGB) oder die öffentliche Aufforderung zur 
Gewalttätigkeit (Art. 259 StGB) ist man als 
Kommentator unversehens im Bagatellbe-
reich der Ehrverletzungsdelikte gelandet. Als 
Beispiel sei die üble Nachrede nach Art. 173 
StGB erwähnt, wonach sich strafbar macht, 
wer jemanden bei einem anderen eines un-
ehrenhaften Verhaltens beschuldigt bzw. ver-
dächtigt oder seinen Ruf schädigt. Die Straf-
androhung geht hier bis zu einer Geldstrafe 
von 180 Tagessätzen. Ehrverletzungsdelikte 
stellen klassischerweise Antragsdelikte dar, 
die nur dann verfolgt werden, wenn eine ent-
sprechende Anzeige bei der Polizei oder 
Staatsanwaltschaft deponiert wird. Wie das 
obige, reale Beispiel zeigt, bringt der genann-

te Verein unter Zuhilfenahme eines manda-
tierten Anwalts potenziell strafrechtlich rele-
vante Kommentare konsequent zur Anzeige, 
seien sie noch so harmlos. So kann es sein, 
dass z.B. derjenige, der Bauer X. als «ekelhaf-
te Brut» bezeichnet, mangels Strafanzeige 
von Bauer X. keine Konsequenzen zu gewär-
tigen hat, derweil sich Frau Y. urplötzlich in 
einem Strafverfahren wiederfindet.

Es ist demnach zu empfehlen, sich bei 
Kommentaren in Foren der sozialen Medien 
mit Zurückhaltung zu bewegen und auf un-
bedachte Äusserungen am Besten ganz zu 
verzichten. Dies gilt insbesondere bei emo-
tional aufgeladenen Diskussionen. Der Grat 
zwischen Meinungsäusserungsfreiheit und 
strafrechtlicher Verantwortung ist schmal.

Patrick Scheubel, Niklaus Rechtsanwälte, 
Dübendorf –

Fortsetzung auf Seite 2
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Elektrovelos – wie gegen Haftpflicht  
und Diebstahl versichern? 
Elektrofahrräder (E-Bikes), die eine Höchst-
geschwindigkeit von max. 25 km/h errei-
chen, gelten als «Leicht-Motorfahrräder». 
Sie sind bezüglich Haftpflichtversicherung 
den Fahrrädern gleichgestellt. Die Haftpflicht 
ist bei den meisten Gesellschaften über die 
Privathaftpflichtversicherung mitversichert. 
E-Bikes bis 45 km/h gelten als «Motorfahr-
rad mit Elektromotor». Sie müssen durch 
ein Fachgeschäft geprüft werden und es gilt 
eine obligatorische Versicherungspflicht. Er-
füllt das Fahrzeug die Vorschriften, so erhält 
man vom Händler eine abgestempelte und 
unterschriebene Bestätigung, mit der die 

Versicherungsvignette und das Kontroll-
schild bei der zuständigen Gemeindeverwal-
tung bezogen werden kann. Autorisierte 
Fachgeschäfte können das Kontrollschild 
und die Vignette auch direkt abgeben. Um-
fassenden Versicherungsschutz für das E-
Bike bieten Haushalt- oder E-Bike-Versiche-
rungen an. Geprüft werden sollten dabei ins-
besondere die Höhe der Versicherungssum-
me und der definierte Versicherungsschutz 
in den Bereichen Diebstahl, Feuer, Wasser, 
Beschädigungen und Assistance.
Das ZBV-Versicherungsteam berät Sie 
gerne! 044 217 77 50 –

Architektur & Holzbau als Gesamtleistung

Hans Frei,  
Präsident Zürcher Bauernverband
«Die Oberflächlichkeit der Agrarpolitik wird 
langsam sichtbar. Widersprüche kommen 
langsam an den Tag. Der Mensch mag sich 
an nährstoffarmer Flora erfreuen, ernährt 
sich aber täglich an nährstoffreichen Kultu-
ren. Je mehr Flächen diesem Nährstoff-
kreislauf entzogen werden, desto exzentri-
scher wird unsere Inlandversorgung.»




